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Artenschutzrechtliche Stellungnahme zu den möglichen Auswirkungen der Baumaßnahmen (s.

Anfrage v. 23. April per Email) auf die Nutzung des Langohrquartiers im Dachboden des Mutter-
gebäudes

o Die Befunde von Dr. C. Dietz belegen eine Nutzung des Bereiches zwischen ökonomiege-

bäude und Kapelle als Flugtrasse durch die im Mutterhaus ansässige Langohrkolonie

{P le cotus a u stri a cu sl.

o Die derzeit geplanten Baumaßnahmen am Standort Seniorenresidenz Bühl-Neusatz bein-

halten einen Abriss des ökonomiegebäudes sowie der Kapelle und den Neubau eines

langgestreckten Gebäudes, das sich von der nordöstlich verlaufenden Straße bis etwa auf

Höhe des Mutterhauses erstrecken wird.

o Da der neue Baukörper in diesem Bereich einen Querriegel bilden wird, könnte man da-

von ausgehen, dass sich diese räumliche Veränderung auf die Nutzung der Flugtrasse der

Fledermäuse auswirken haben könnte.

Der entscheidende Faktor auf die Verhaltensreaktion der Langohren auf die räumliche Verände-

rung und die zukünftige Nutzung der Flugtrasse ist die Höhe des neuen Gebäudes. Nach Aussagen

des Projektentwicklers B. Matthias liegt die Ausflugöffnung im Mutterhaus ca. 407,50 m üNN -
entspricht einer Gebäudehöhe von ca. 22,5O m. Das neue Gebäude hat eine Firsthöhe bei 402 m

üNN - die Gebäudehöhe selbst beträgt ca. Ll-,00 m und beginnt bei 396 m üNN - und liegt damit

5,50 niedriger als der derzeitige Ausflug. Als weiterer Faktor hinzu kommt der geplante Einschnitt

im Dach des neuen Gebäudes, der etwa 3m niedriger liegt.

Da die Tiere zukünftig nur unwesentlich höher an- und abfliegen müssen, lässt sich ableiten, dass

die Beeinträchtigung bzw. mögliche Einschränkungen auf die derzeit genutzte Flugtrasse vernach-

lässigbar sind.

Voraussetzung dafür ist jedoch ein fledermausgerechtes Lichtmanagement im gesamten Flugtras-

senbereich. D.h., der gesamte Über- und Anflugbereich zwischen Ausflugöffnung im nordöstlichen

Giebel und dem südwestlichen Waldrand darf während der Nachtstunden nicht beleuchtet wer-

den. Nur dann ist gewährleistet, dass die Langohren dieses Bereich und damit das Quartier auch

zukünftig nutzen können bzw. werden.

Diese Feststellung gilt auch für das Mausohr (M. myotis) im Pfortenhaus. Auch wenn beim Maus-

ohr keine entsprechenden Beobachtungen vorliegenden, ist davon auszugehen, dass dessen die

Trassennutzung weitgehend der Trassen nutzung der Langohren entspricht.
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